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Behinderung - Schwerbehinderung

Behindert sind Menschen, wenn ihre körperliche 
Funktionen, geistige Fähigkeiten oder seelische Gesundheit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem 
für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher 
die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 
ist.

Schwerbehindert sind Personen mit einem Gesamt-GdB

von mindestens 50, sofern sie ihren Wohnsitz, gewöhn-

lichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeits-

platz rechtmäßig in Deutschland haben.
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Statistik

1.738.686

200.041

Mittelfranken

Bevölkerungszahl

Schwerbehinderte
11,58 %

12.843.514

1.189.291

Bayern
Bevölkerungszahl

Schwerbehinderte

9,26 %

Jeder elfte Bewohner Bayerns ist schwerbehindert

Region Mittelfranken

Stand: 31.12.2016
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Antragstellung

• Vollständige Angabe der persönlichen Daten

• Betreuerausweis, Vollmacht

• Umfassende Angabe der Gesundheitsstörungen und 

entsprechende Benennung der behandelnden Ärzte

• Aktueller Behandlungszeitraum (2 Jahre)

• Beifügung von notwendigen Unterlagen (z. B. 

Blutzuckertagebuch)

• Antrag auch Online möglich 

www.schwerbehindertenantrag.bayern.de
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Erstantrag  Seite 4b
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Einverständniserklärung
Region Mittelfranken



Zentrum Bayern Familie und Soziales

Region Oberpfalz

15
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Einverständniserklärung
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Antragsformulare sind erhältlich

• beim ZBFS - Versorgungsamt

• in der Regel bei jeder Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung

• im Internet unter folgender Adresse

www.zbfs.bayern.de/schwbg/formulare-schwbg.html

• Online-Antragstellung möglich unter der Internetadresse

www.schwerbehindertenantrag.bayern.de

• formloser Antrag – Antragsformblatt wird zugesandt

Region Mittelfranken
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Sozialmedizinische Begutachtung

1. Grundsätzliches

2. Feststellung der einzelnen Gesundheitsstörungen, 

Zusammenfassung in Funktionssystemen und Bildung 

eines Einzel-GdB

3. Bildung des Gesamt-GdB

4. Feststellung der Merkzeichen
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• Nicht nur vorübergehende Funktionsbeeinträchtigung 

(grundsätzlich länger als 6 Monate, auf Dauer)

• Erkrankungen ohne 6 Monatsfrist, z.B. Verlust von 

Organen, Versteifung von Gelenken, Tumorerkrankungen

• Altersunabhängige Bewertung

• Keine Berufs-Berücksichtigung

• Nach bestimmten krankheitsbedingten Ereignissen

(z. Bsp. Operation, Herzinfarkt) erfolgt Bewertung der 

verbliebenen Leistungsbeeinträchtigung

• Keine Rückschlüsse auf den GdB durch Gewährung einer 

Rente wegen Erwerbsminderung

1. Grundsätzliches

Region Mittelfranken
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• Die sozialmedizinische Begutachtung geschieht durch 

einen Arzt 

• GdB-Bewertung erfolgt in Zehner-Graden (sowohl 

Einzel-GdB als auch Gesamt-GdB)

• Übliche seelische Begleiterscheinungen und Schmerzen 

sind in der GdB-Tabelle bereits berücksichtigt

2. Feststellung der einzelnen Gesundheits-

störungen, Zusammenfassung in Funktions-

systemen und Bildung eines Einzel-GdB

Region Mittelfranken
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Versorgungsmedizinische Grundsätze
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Wirbelsäulenschäden

ohne Bewegungseinschränkung oder Instabilität ….................0

mit geringen funktionellen Auswirkungen (Verformung, 

rezidivierende oder anhaltende Bewegungseinschränkung 

oder Instabilität geringen Grades, seltene und kurz

dauernd auftretende leichte Wirbelsäulensyndrome).............10

Feststellung einer einzelnen 

Gesundheitsstörung am Beispiel eines 

Wirbelsäulenschadens

Region Mittelfranken



Zentrum Bayern Familie und Soziales

Region Oberpfalz

24

mit mittelgradigen funktionellen Auswirkungen in einem

Wirbelsäulenabschnitt (Verformung, häufig rezidivierende

oder anhaltende Bewegungseinschränkung oder Instabilität

mittleren Grades, häufig rezidivierende und über Tage 

andauernde Wirbelsäulensyndrome)......................................20

mit schweren funktionellen Auswirkungen in einem Wirbel-

säulenabschnitt (Verformung, häufig rezidivierende oder 

anhaltende Bewegungseinschränkung oder Instabilität 

schweren Grades, häufig rezidivierende und Wochen

andauernde ausgeprägte Wirbelsäulensyndrome)……..........30

Region Mittelfranken
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mit mittelgradigen bis schweren funktionellen

Auswirkungen in zwei Wirbelsäulenabschnitten...............30–40

mit besonders schweren Auswirkungen (z. B. Versteifung 

großer Teile der Wirbelsäule; anhaltende Ruhigstellung

durch Rumpforthese, die drei Wirbelsäulenabschnitte

umfasst [z. B. Milwaukee-Korsett]; schwere Skoliose

[ab ca. 70° nach Cobb])…………………...........................50–70

bei schwerster Belastungsinsuffizienz bis zur Geh-

und Stehunfähigkeit.........................................................80–100

Region Mittelfranken
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Zusammenfassung in Funktionssysteme

Augen

Atmung

Verdauung

Geschlechtsapparat

Blut (einschließlich 

blutbildendes Gewebe und 

Immunsystem

Arme

Rumpf

Gehirn

(einschließlich Psyche)

Ohren

Herz-Kreislauf

Harnorgane

Haut

Innere Sekretion und

Stoffwechsel

Beine
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Bildung eines Einzel-GdB

<R10> Funktionsbehinderung der Wirbelsäule

<R11> degenerative Veränderungen

<R17> Spinalkanalstenose

<R13> Bandscheibenschäden

30

Einz.-

GdB  

Region Mittelfranken
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• Keine Addition der Einzel-GdB-Werte

• In der Regel keine Erhöhung des Gesamt-GdB durch 

Einzel-GdB 10

• Maßgebend sind die Auswirkungen der einzelnen

Funktionsbeeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit

• Ausgehend von der Funktionsbeeinträchtigung mit dem 

höchsten Einzel-GdB wird geprüft, ob und inwieweit sich 

durch weitere Gesundheitsstörungen das Ausmaß der 

Behinderung vergrößert

• Berücksichtigung von wechselseitigen Beziehungen der 

Behinderungen zueinander

3. Bildung des Gesamt-GdB

Region Mittelfranken



Zentrum Bayern Familie und Soziales

Region Oberpfalz

29

Inhaltsverzeichnis

• Dabei werden vier Fallgruppen unterschieden:

Fallgruppe 1: unabhängiges Nebeneinander
(Diabetes / Wirbelsäule)

Fallgruppe 2: besonders nachteilige Auswirkung
(paarige Organe /Ausgleichsfunktion)

Fallgruppe 3: teilweise Überschneidung
(Wirbelsäulenleiden / Schmerzstörung)

Fallgruppe 4: vollständige Überschneidung
(Nervenlähmung / Gelenkversteifung)

Region Mittelfranken
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4. Feststellung der Merkzeichen

Bestimmte Rechte und Nachteilsausgleiche sind an die

Feststellung von speziellen Merkzeichen geknüpft. Dafür

bedarf es besonderer gesundheitlicher Voraussetzungen.

• G

• B

• aG und „Bayern aG“

• H

• TBl

• RF

• Bl

• Gl

• 1.Kl

Region Mittelfranken
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Bescheid und Rechtsmittel

• Grundlage der Entscheidung ist die versorgungsärztliche 

Stellungnahme 

• Feststellung trifft die Verwaltung durch einen Bescheid

• Feststellung erst ab einem Gesamt-GdB von 20

• Rechtsmittel gegen den Bescheid ist der Widerspruch

Region Mittelfranken
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Ausstellung eines Ausweises

• Schwerbehindertenausweis bei Feststellung eines 

Gesamt-GdB von mindestens 50 (grün)

• Gesamt-GdB von mindestens 50 und Merkzeichen G 

(grün-orange)

• Beiblatt mit Wertmarke

• Auslandsbescheinigung; Nachteilsausgleiche sind in den 

EU-Ländern sehr unterschiedlich geregelt

Region Mittelfranken
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Ausweis grün
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Ausweis grün
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Beiblatt zum Scheckkartenausweis

Hologramm

• Einführung zum 01.01.2013 (Scheckkartenformat)

Region Mittelfranken
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Rechte und Nachteilsausgleiche

Rechte und Nachteilsausgleiche erstrecken sich in die

verschiedensten Lebensbereiche

• Beruf

• Steuer

• Auto

• Öffentliche Verkehrsmittel

• Kommunikation/Medien

• Wohnen

• Sozialversicherung

Region Mittelfranken



Zentrum Bayern Familie und Soziales

Region Oberpfalz

43

Inhaltsverzeichnis

Steuer

Steuerbescheinigung wird erteilt bei einer dauernden

Einbuße der körperlichen Beweglichkeit (§ 33b EStG)

• bei Gesamt-GdB 30 oder 40

• Schaden des Stütz- und Bewegungsapparats (ab GdB 10) 

i.V.m. Zusammentreffen weiterer Behinderungen

• Innere Krankheiten (z.B. Herz, Lungenfunktionsstörung)

mit einem GdB ab 30

• Schäden an den Sinnesorganen (z.B. Seh- oder Hör-

minderung) mit einem GdB ab 30

Region Mittelfranken
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Die wichtigsten GdB-abhängigen Rechte und Nachteilsausgleiche

30 / 40 50 60 80 90 100

Gleichstellung Schwerbehinderteneige

nschaft

Pflichtversicherung in 

der gesetzl. Kranken-

und 

Rentenversicherung für 

Behinderte in 

Werkstätten

Steuerfreibetrag 720 € Steuerfreibetrag 1.060 

€

Steuerfreibetrag 1.230 

€

Steuerfreibetrag 1.420€

Steuerfreibetrag 570 € Abzugsbeitrag für 

Privatfahrten bei 

Merkzeichen G bis zu 

3.000 km x 0,30 € = 

900 €

Freibetrag beim 

Wohngeld bei 

Pflegebedürftigkeit im 

Sinne des § 14 SGB 

XI: 1.500 €

Freibetrag beim 

Wohngeld: 1.500 €Reduzierung der 

Belastungsgrenze für 

Zuzahlungen in der 

gesetzl. Kranken-

versicherung auf 1 % 

der jährlichen Brutto-

einnahmen bei 

Vorliegen weiter 

Voraussetzungen

Bevorzugte Einstellung, 

Beschäftigung
Steuerfreibetrag: 310 € 

bei GdB 30 Besondere Fürsorge im 

öffentlichen DienstKündigungsschutz Abzug eines 

Freibetrags bei der 

Einkommensermittlung 

im Rahmen der 

sozialen Wohn-

raumförderung: 4.500 €

Begleitende Hilfe im 

Arbeitsleben

Freibetrag beim 

Wohngeld bei 

Pflegebedürftigkeit im 

Sinne des § 14 SGB 

XI: 1.500 €

Steuerfreibetrag: 430€ 

bei GdB 40

Freistellung von 

Mehrarbeit
Abzugsbetrag bei 

Beschäftigung einer 

Haushaltshilfe: 924 €
70 Abzug eines 

Freibetrags bei der 

Einkommensermittlung 

im Rahmen der 

sozialen Wohn-

raumförderung bei 

Pflegebedürftigkeit im 

Sinne des § 14 SGB 

XI: 2.100 €

Freibetrag bei der 

Erbschafts- und 

Schenkungssteuer in 

bestimmten Fällen

Zusatzurlaub von einer 

Arbeitswoche
Kündigungsschutz bei 

Gleichstellung
Steuerfreibetrag 890 €

Abzug eines 

Freibetrags bei der 

Einkommensermittlung 

im Rahmen der 

sozialen Wohn-

raumförderung bei 

Pflegebedürftigkeit: 

2.100 €

Ansatz der 

tatsächlichen Kosten 

oder 0,30 €/km als 

Werbungskosten für 

Fahrten zur 

Arbeitsstätte mit dem 

Kfz

Schutz bei Wohnungs-

kündigung

Vorzeitige Verfügung 

über Bausparkassen-

bzw. Sparbeträge nach 

dem 

Wohnungsbauprämien-

gesetz bzw. 

Vermögensbildungs-

gesetz

Grundsteuer-

ermäßigung bei 

Rentenkapitalisierung 

nach BVG

Vorgezogene 

Pensionierung Beamter 

mit 60

Abzugsbeitrag für 

Privatfahrten bei 

Merkzeichen G bis zu 

3.000 km x 0,30 € = 

900 €

Freibetrag beim 

Wohngeld bei 

Pflegebedürftigkeit im 

Sinne des § 14 SGB 

XI: 1.200 €

Altersgrenze mit 60 

bzw. 63

Erwerb der BahnCard 

50 zum halben Preis
Sonderregelungen für 

gleichgestellte 

behinderte Lehrer nach 

§ 8 bayer. 

Lehrerdienstordnung

Befreiung von der 

Wehrpflicht Ermäßigung bei 

Kurtaxe je nach 

Ortssatzung
Sonderregelungen für 

Lehrer nach § 8 bayer. 

Lehrerdienstordnung

GdB-abhängige Rechte-Nachteilsausgleiche

Region Mittelfranken
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Die wichtigsten Merkzeichen-abhängigen Rechte und Nachteilsausgleiche

G B aG H RF Bl

Freifahrt im öffentlichen 

Nahverkehr nach 

Erwerb einer 

Wertmarke oder 

Kraftfahrzeugsteuer-

ermäßigung

Unentgeltliche 

Beförderung der 

Begleitperson im 

öffentl. Personennah-

und -fernverkehr, 

ausgenommen bei 

Fahrten in 

Sonderzügen

Freifahrt im öffentlichen 

Nahverkehr nach 

Erwerb einer 

Wertmarke

Freifahrt im öffentlichen 

Nahverkehr mit 

Schwerbehinderten-

ausweis und 

Wertmarke (wird 

kostenlos ausgestellt)

Befreiung von der 

Rundfunkgebührenpflic

ht

Freifahrt im öffentlichen 

Nahverkehr mit 

Schwerbehinderten-

ausweis und 

Wertmarke (wird 

kostenlos ausgestellt)

Genehmigung von 

Fahrtkosten zur 

ambulanten 

Behandlung in 

besonderen Fällen
Kraftfahrzeugsteuer-

befreiung Gewährung von 

Blindengeld oder von 

Pflegezulage der Stufe 

III nach dem BVG

Kraftfahrzeugsteuer-

befreiung
Ermäßigung der 

Telefongebühren bei 

einigen Telekommuni-

kationsunternehmen

Anerkennung der Kfz-

Kosten für Privatfahrten 

als außergewöhnliche 

Belastung bis zu 

15.000 km: 0,30 € je 

km = 4.500 €

Pauschbetrag wegen 

außergewöhnlicher 

Belastung: 3.700 €

Ansatz der 

tatsächlichen Kosten 

oder 0,30 €/km als 

Werbungskosten für 

Fahrten zur 

Arbeitsstätte mit dem 

Kfz

Kraftfahrzeugsteuer-

befreiung

Gl In vielen Gemeinden 

Befreiung von der 

Hundesteuer

Pauschbetrag wegen 

außergewöhnlicher 

Belastung: 3.700 €In vielen Gemeinden 

kostenloser Fahrdienst 

für behinderte 

Menschen unter 

bestimmten 

Voraussetzungen

Abzugsbetrag für 

Privatfahrten bei GdB

70 3000 km x 0,30 € = 

900 €

Freifahrt im öffentlichen 

Nahverkehr nach 

Erwerb einer 

Wertmarke oder 

Kraftfahrzeugsteuer-

ermäßigung

1. Kl
Unentgeltliche  

Beförderung der 

Begleitperson im 

internationalen 

Eisenbahnverkehr
Parkerleichterungen, 

Parkplatzreservierung

Gewährung von 

Pflegegeld, häuslicher 

Pflegehilfe usw.

Benutzung der 1. 

Wagenklasse mit 

Fahrscheinen 2. Klasse 

für 

Schwerkriegsbeschädig

te, deren 

Erwerbsfähigkeit 

mindestens um 70 v.H. 

gemindert ist, wenn ihr 

körperlicher Zustand 

die ständige 

Unterbringung in der 1. 

Klasse erfordert

Mehrbedarfserhöhung 

von 17 % bei der 

Sozialhilfe bei Alter 

über 64 oder voller 

Erwerbsminderung

Parkerleichterungen, 

ParkplatzreservierungRecht auf Verwendung 

von Gebärdensprache 

bei Sozialbehörden

Übernahme der Kosten 

von Fahrten zur 

ambulanten 

Behandlung in 

besonderen Fällen 

durch die gesetzliche 

Krankenversicherung

Übernahme der Kosten 

von Fahrten zur 

ambulanten 

Behandlung in 

besonderen Fällen 

durch die gesetzliche 

Krankenversicherung

In vielen Gemeinden 

Befreiung von der 

Hundesteuer
Preisnachlass beim 

Neuwagenkauf bei 

vielen Händlern Befreiung von der 

Umsatzsteuer unter 

bestimmten 

Voraussetzungen

Unentgeltliche

Beförderung der 

Begleitperson von 

Rollstuhlfahrern im 

internationalen Eisen-

bahnverkehr

Portofreie Beförderung 

von Blindensendungen

MZ-Rechte-Nachteilsausgleiche Region Mittelfranken
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„Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein 

Verdienst, sondern ein Geschenk, das 

jedem von uns jederzeit genommen 

werden kann.

Lassen Sie uns die Behinderten und ihre 

Angehörigen auf ganz natürliche Weise 

in unser Leben einbeziehen. Wir wollen 

ihnen die Gewissheit geben, dass wir 

zusammengehören.“

Richard von Weizsäcker

Region Mittelfranken


